
Christian Georg Huber  28.O3.2OO9 
Haus-Nr. 25 im
Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe          

-per Fax- 
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Amtsgericht Ingolstadt Befangenheitsantraege (auch gegen die verantwortlichen 
Schrannenstrasse 3  Personen des Landgerichts Ingolstadt) und  

Forderungen! 
8O546 Ingolstadt

In Sachen K 225/O4 und K 84/O5 

stelle ich hiermit erneut einen Befangenheitsantrag gegen Herrn Rechtspfleger Buschewieke, gegen Herrn 
Rechtspfleger Herler, gegen Frau Richterin Dr. Troppschuh und gegen den Direktor des Amtsgerichts 
Ingolstadt wegen der Unterstützung der illegalen „Zwangsversteigerungen” K 157/O4 – K 159/O4 des 
Amtsgerichts Weilheim (womit die Gemeinde Eschenlohe und die Wüstenrot Bausparkasse AG insgesamt 
rund 18O.OOO.- EURO erhielten; reines Schwarzgeld, das ich mir nicht zurechnen lasse) und wegen der 
Durchführung illegaler Zwangsversteigerungsverfahren (K 225/O4 und K 84/O5) und des 
Zwangsverwaltungsverfahren L 1O5/O4, aufgrund von Kataster-, Grundbuch- und 
Flurnummernfaelschungen (u.a. der Landwirtschaftlichen Alterskasse in München). 

Zur Begründung verweise ich einerseits auf meine Eingabe vom 2O.O3.2OO9. Die gesamte Eingabe (samt 
allen Anlagen) hat mein Vater Hans Georg Huber (*1942) zum Gegenstand seiner Beweisführung seiner 
Forderungen (u.a. Eintragung von Widersprüchen; Grundbuchberichtigung; Rechtsmittel in Sachen Band III 
S. 16 Bl. 19O des Grundbuchs von Schrobenhausen,Band 4O/2422 und Band 117 Blatt 4776 des 
Grundbuchs von Schrobenhausen des Amtsgerichts Neuburg a.d. Donau; Plan-/Flurnummern 335 und 336 
der Gemarkung Schrobenhausen) vom 25.O3.2OO9 ans Amtsgericht Neuburg a.d. Donau gemacht und die 
gesamte Eingabe – samt allen Anlagen – ausgedruckt (mehr als 1OOO Seiten) und diese per DHL Paket 
Deutschland (Identcode: 86.117 O1O.79O O) am 25.O3.2OO9 an das Amtsgericht Neuburg a.d. Donau 
gesandt. Laut Angabe des Landgerichts Ingolstadt haben Sie die Akten des Amtsgerichts Neuburg a.d. 
Donau als Beiakte zugezogen. Somit ist Ihnen meine gesamte Eingabe vom 2O.O3.2OO9 (samt allen 
Anlagen) – ausgedruckt – auch zugestellt. 
Daraus geht eindeutig hervor, dass aufgrund massiver Faelschungen der Bauernhof Haus-Nr. 25 (Plan-Nr. 
1O86 der Steuergemeinde Eschenlohe) bis heute unterschlagen wird und über eine illegale Konstruktion 
„Saegewerk Georg Huber” die nichtigen „Zwangsversteigerungsverfahren” K 225/O4 und K 84/O5 des 
Amtsgerichts Ingolstadt und K 157/O4 – K 159/O4 des Amtsgerichts Weilheim gegen mich geführt werden, 
und zwar über „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen”. 
Laut Grundbuch von 1994 ist diese „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” eine Gebaeude- und Freiflaeche – 
also ohne Wohngebaeude – und somit keine ladungsfaehige Anschrift und eine reine illegale Luftnummer. 
Über diese Luftnummer „Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen” wurde mit Schreiben der Gemeinde 
Eschenlohe vom 16.November 1976 die „Rautstrasse 1O, 82438 Eschenlohe” - eine reine nachgewiesene 
Faelschung – an Georg Huber. jun. vergeben (siehe Anlage 1).
Das heisst über diese Luftnummer „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” (dieser ist die Halle – früher 
Autoreparaturwerkstatt von Josef Binder – auf der Fl.-Nr. 335 als Unternummer zugeordnet) wird seit 1976 
über Georg Huber jun. also die gesamte Mühle vor Eschenlohe geführt, unter Unterschlagung des Haus-Nr. 
25 (Plan-Nr. 1O86 der Steuergemeinde Eschenlohe) und unter Unterschlagung des Bauernhofs Haus-Nr. 
284, Schrobenhausen. Zu diesem Zweck erhielt Josef Binder seit Maerz 1976 plötzlich die Aichacher Str. 
17, Schrobenhausen zugeteilt (siehe Anlage 2: Grundsteuerbescheid der Stadt Schrobenhausen vom 
O1.O4.1976), obwohl er bis dahin nur über die Luftnummer „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” erfasst 
wurde (siehe Anlage 3: Grundsteuerbescheid vom 22.O2.1974). Unterschlagen wurde dabei, dass die 
gesamten Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung Schrobenhausen bis heute rein landwirtschaftlich sind. Es 
liegt kein Bebauungsplan vor. Die landwirtschaftliche Einstufung hat sich nicht geaendert, so dass für Josef 
Binder nie eine Grundsteuer B von der Stadt Schrobenhausen berechnet haette werden dürfen.    
Über diese „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” hat das Amtsgericht D-82362 Weilheim die nichtigen 
„Zwangsversteigerungsverfahren” K 157/O4 – K 159/O4 eingeleitet und versteigert mir darüber einen 
Gasthof (189O), ein Gaestehaus (1957) und ein Appartementhaus von (1975). Dies sind Objekte, die es 
nicht gibt und die ich nie erhielt. Ermöglicht wurde das Ganze, indem Sie ebenfalls über „Aichacher Str. 19, 



Schrobenhausen” die nichtigen Verfahren L 1O5/O4, K 225/O4 und K 84/O5 einleiteten. 
Im Verfahren L 1O5/O4 hat mir die Landwirtschaftliche Alterskasse illegal monatliche Einnahmen iHv. rund 
1.8OO.- EURO zugerechnet (wie deren illegaler Bescheid von 2OO5 über Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung beweist; siehe Eingabe vom 27.O3.2OO9 von Hans Georg Huber an die LAK ohne 
Anlagen – nur mit der Briefrückgabe - ; beigefügt als Anlage 4), obwohl ich keinen einzigen Cent Einnahmen 
aus Schrobenhausen erhielt. 
Auch ist es so, dass keine Erbengemeinschaft nach Anna Maria Binder vorliegt. Dazu existiert weder eine 
Eröffnungsbilanz noch ein Gesellschaftsvertrag (und zwar auch kein mündlicher). Irene Anita Huber (*1947) 
ist die Alleineigentümerin der Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung Schrobenhausen und – wenn Sie dies 
unterschlagen – ist schon wegen ihres Niessbrauchs es ausgeschlossen, dass Sie mir irgendwelche 
Einnahmen (die ich nie erhielt!) zurechnen. Seit O1.O1.2OO4 ist die Huber Land- und Forstwirtschaft GmbH 
alleinige Gewahrsamsinhaberin der gesamten Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung Schrobenhausen. Noch 
dazu war Anna Maria Binder nie Eigentümerin der Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung Schrobenhausen. Es 
existiert keine „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” und bezüglich Anna Maria Binder (deren Erbschaft ich 
ausschlug) existiert kein Erbscheinsverfahren. Selbst die Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung 
Schrobenhausen habe ich in der Form von 1994 notariell im Dezember 2OO3 (Originalurkunde des 
Notariats aus Reutte liegt Ihnen vor) herausgegeben. Auf solch einer Basis eine Erbengemeinschaft zu 
konstruieren ist rechtlich nicht möglich und illegal. 
Jedenfalls führen Sie nun über die illegale „Rautstrasse 1O, Eschenlohe” (die über die illegale „Aichacher 
Str. 19, Schrobenhausen” 1976 eingeführt wurde) die „Zwangsversteigerungen” K 84/O5 und K 225/O4 
gegen mich durch, nachdem im Vorgriff über bzw. durch Sie und das Landgericht Ingolstadt ein 
„Verteilungstermin” in den nichtigen „Zwangsversteigerungsverfahren” K 157/O4 – K 159/O4 des 
Amtsgerichts Weiheim über „Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” im Juli 2OO8 anberaumt und dann illegal 
durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses „Verteilungstermins” wurden rund 13O.OOO.- EURO – dies ist 
reines Schwarzgeld (das ich mir nicht zurechnen lasse) - an die Wüstenrot Bausparkasse AG (die über das 
nicht existente Saegewerk Georg Huber auch die Verfahren K 225/O4 und K 84/O5 bei Ihnen illegal 
betreibt) und rund 5O.OOO.- EURO (ebenfalls Schwarzgeld, das ich mir nicht zurechnen lasse!) an die 
Gemeinde Eschenlohe (die die nichtige „Rautstrasse 1O, Eschenlohe” führt) verteilt. 
Im Klartext gesprochen sind die verantwortlichen Justizpersonen des Amtsgerichts Ingolstadt (Herr Herler, 
Herr Buschewieke, Frau Dr. Troppschuh und der Direktor des Amtsgerichts Ingolstadt wie auch die 
verantwortlichen Justizpersonen des Amtsgerichts Neuburg a.d. Donau) in massive illegale 
Finanztransaktionen verwickelt. Das Gleiche gilt für die sonstigen beteiligten Amts- und Justizpersonen. 
Auf so einer Basis kann und darf Herr Herler überhaupt keinen Versteigerungstermin durchführen und 
überhaupt keinen Entscheidungsverkündungstermin, 31.O3.2OO9, festsetzen. Diesen Termin haben Sie 
sofort abzusagen. 
Noch dazu ist es so, dass bei der Fl.-Nr. 335 (auf der sich der Termin vom 31.O3.2OO9 bezieht) massive 
Grundbuchfaelschungen vorliegen. 1948 ist es laut Grundbuch noch eine reine Wiese mit 381O qm. Mein 
Grossvater Josef Binder hat dann mit einer Sondergenehmigung eine Autoreparaturwerkstadt errichtet und 
ansonsten wurde nichts darauf gebaut. 1982 ist dann dieselbe Fl.-Nr. 335 plötzlich folgendes: An der 
Aichacher Strasse, Gebaeudeflaeche (darauf Backofen des Mühlbauer Hans, Aichacher Str. 17), Grünland 
382O qm. 1995 taucht dann plötzlich die 1948 von Josef Binder errichtete Autoreparaturwerkstadt in Fl.-Nr. 
335 der Gemarkung Schrobenhausen auf. Es wird ein wesentlicher Bestandteil der Fl.-Nr. 335 (und zwar die 
Wiese, die als „Wiese Besitzer Stief“ bezeichnet wird) unterschlagen (siehe Eingabe von Irene Anita Huber 
vom 25.O3.2OO9). Auch wird unterschlagen, dass die Einstufung der Fl.-Nr. 335 und 336 der Gemarkung 
Schrobenhausen bis heute rein landwirtschaftlich ist. 
Die Argumentation von Herr Herler, dass das Landgericht Ingolstadt (an das sich Herr Herler und nicht ich 
wandte!) gesagt habe, dass alles in Ordnung sei und meine Verkehrswertbeschwerde zurückgewiesen 
habe, ist vollkommen falsch und rechtsmissbraeuchlich. Ich habe überhaupt keine Verkehrswertbeschwerde 
eingereicht, sondern eine Streitwertbeschwerde, die ich vollkommen aufrecht erhalte. 
Ausserdem ist das erstellte Gutachten vollkommen falsch und es existiert nachgewiesen – weder eine 
Aichacher Str. 19, Schrobenhausen“ noch eine „Rautstrasse 1O, Eschenlohe“. Das heißt, es kann weder 
von Ihnen noch vom Landgericht Ingolstadt noch vom Amtsgericht Neuburg a.d. Donau irgendetwas 
abgesegnet werden. Dies ist nicht möglich. 
Auch nehme ich auf die neuesten Eingaben von Hans Georg Huber und von Irene Anita Huber vollkommen 
Bezug und mache diese Eingaben zum Gegenstand meiner Beweisführung. 
Auch ist die Zurückweisung meiner Befangenheitsantraege weder durch Sie noch durch das Landgericht 
Ingolstadt möglich, da meine Befangenheitsantraege – nachgewiesen – begründet sind. Ich lehne hiermit 
auch die verantwortlichen Personen des Landgerichts Ingolstadt und der Ingolstaedter 
Justizbehörden wegen Befangenheit vollkommen ab und verweise zur Begründung auf meine 
obigen Darlegungen und bisherigen Eingaben. 



Ich lege gegen alle bisherigen Anordnungen/Beschlüsse/Entscheidungen und Verfügungen in 
Sachen K 225/O4 und K 84/O5 hiermit ausdrücklich Rechtsmittel und Erinnerung ein und fordere 
deren Aufhebung von Anfang an. Auch fordere ich die Aufhebung von Anfang an des nichtigen 
„Zwangsverwaltungsverfahrens“ L 1O5/O4 und beanspruche Kostenfreiheit für meine Forderungen. 
Auch sind Sie verpflichtet, mir direkt ans Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe korrekt 
adressiert zuzustellen und dies nicht – über die Scheinadresse „Rautstrasse 1O, Eschenlohe“ über einen 
illegal eingesetzten Zustellungsbevollmaechtigten - zu unterschlagen. Dies ist keine Zustellung. 
Die Fortsetzung des 1. Versteigerungstermins in Sachen K 225/O4 ist wie das gesamte Verfahren K 
225/O4 sofort zu beenden. Der auf den 31.O3.2OO9 angesetzte Entscheidungsverkündungstermin ist 
sofort abzusagen.  

Hinweis: Auf der Fl.-Nr. 335 der Gemarkung Schrobenhausen 
Hochachtungsvoll steht jetzt nur eine Halle! Herr Omischl ist nicht Rechtsnachfolger von 
 Josef Binder (siehe u.a. mein 17-Seiten-Fax vom 27.O1.2OO9)!

(gez. Christian Georg Huber)  
Anlagen: 
Anlage 1: Schreiben der Gemeinde Eschenlohe vom 16.November 1976; 
Anlage 2: Grundsteuerbescheid der Stadt Schrobenhausen vom O1.O4.1976; 
Anlage 3: Grundsteuerbescheid der Stadt Schrobenhausen vom 22.O2.1974; 
Anlage 4:  Eingabe vom 27.O3.2OO9 von Hans Georg Huber an die LAK, ohne Anlagen – nur mit der 
Briefrückgabe -; 
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